
                                                                     
 
 
 

Seminar im Sommersemester 2022 
 

Klimaschutz, aber wie?
Einordnung und Bewertung des Bundes-Klimaschutzgesetzes 

 

7.-10. Juni 2022 auf Spiekeroog 
 
 

Prof. Dr. Claudio Franzius 
 
 
 Im Sommersemester 2021 biete ich in Kooperation mit der internationalen An-         
waltskanzlei McDermott Will & Emery am 7.-10. Juni 2022 ein Seminar zum oben          
genannten Thema an.  
 
 Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie der Klimaschutz rechtlich auf den Weg          
gebracht werden soll. Dabei geht es um das „Politikplanungsrecht“ des neuen Klima-
schutzgesetzes, aber auch die verfassungsrechtlichen Vorgaben durch den Klimabe-
schluss des Bundesverfassungsgerichts sowie die Zielvorgaben, die als ein neues          
Instrument des Verwaltungsrechts zu begreifen sind.  
 
 Das Seminar wird – soweit es das Infektionsgeschehen aufgrund der Corona-                  
Pandemie zulässt – geblockt auf der Nordseeinsel Spiekeroog stattfinden. Die Kos-
ten für die An- und Rückreise, die Übernachtung und die Verpflegung werden von 
uns u ̈bernommen. 
 
 Das Seminar ist offen für alle, spricht aber vor allem Studierende des universitären 
Schwerpunkts „Umweltrecht und öffentliches Wirtschaftsrecht“ an und die Teilneh-
meranzahl ist begrenzt. Voraussetzung fu ̈r die Teilnahme ist eine Anmeldung bei 
Frau Anna Himmelskamp (feu.sekretariat@uni-bremen.de) und der Besuch des            
obligatorischen Vorbesprechungstermins mit Informationen zum Seminar und          
zur Reise am 
 

Donnerstag, 28. April 2022 um 14.15 Uhr in B 2245 (FEU-Bibliothek). 
 
 Das Programm enthält mögliche Themen für Seminararbeiten und andere 
Prüfungsvorleistungen, wobei eigene Themen – in Absprache mit mir – möglich 
sind. Vorrang haben Seminarscheine nach § 31 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 PrüfO. Voraus-
setzung zum Erwerb eines Seminarscheins ist ein Referat von 20 Minuten Länge und 
eine schriftliche Ausarbeitung zwischen 20 und 30 Seiten, die bis zum 15. Juli 2022 
(in Papierform) in der FEU abgegeben sein muss.  



 
 

Themen 
 

eigene Themen sind möglich 
 
 
 

I. Inhalt des Gesetzes  
 

1. Treibhausgasneutralität 

2. Minderungs- und Sektorziele  

3. Planungsinstrumente  

4. Einbindung des Expertenrates 

5. Berücksichtigungspflicht 

6. Landesklimaschutzgesetze 

 

II. Nachbesserungen und Kritik  
 

7. Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts 

8. Regelungen zum LULUCF-Sektor 

9. Ausschluss von Klagerechten? 

10. Flexibilisierung der Sektorziele? 

11. Folgen für die Maßnahmen? 

 

III. Bewertung  
 

12. Budget-Ansatz 

13. Politikplanungsrecht  

14. Ziele als Instrumente des Verwaltungsrechts 

15. Kohärenz mit den europäischen und internationalen Vorgaben? 

16. Ausgestaltung des Nationalen Energie- und Klimaplans (NECP) 

17. Folgen für Zulassungsentscheidungen 

18. Novellierungsbedarf? 

 
 


